
 

 

Beschlussvorlage Nummer 111/2023 
Ordnungs- und Straßenverkehrsamt Datum 25.04.2023 

Gathen, Gerrit Bezug-Nr.   

 

Beratungsfolge Termin Status 

Ausschuss für Feuerschutz, Rettungswesen und Kata-
strophenschutz 

16.05.2023 öffentlich vorberatend 

Kreisausschuss 02.06.2023 nichtöffentlich vorberatend 

Kreistag 27.06.2023 öffentlich beschließend 

 
  
Änderung der Entschädigungssatzung für Feuerwehr, örtliche Einsatzleitung, Großschadenslagen und Kata-
strophenschutz 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Satzung über die Gewährung von Auslagenersatz und Aufwandsentschädigung für Ehrenbeamte, sonstige 
ehrenamtlich tätige Funktionsträger in der freiwilligen Feuerwehr, der örtlichen Einsatzleitung und den Einhei-
ten für Großschadenslagen und Katastrophenschutz – Entschädigungssatzung für Feuerwehr, örtliche Einsatz-
leitung, Großschadenslagen und Katastrophenschutz wird gem. Anlage 1 geändert.  
 
Sach- und Rechtslage: 
Die Aufwandsentschädigung für den Kreisbrandmeister, die beiden Abschnittsleiter und die beiden stellv. Ab-
schnittsleiter wurde angepasst. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass seit dem 01.11.2022 die 
Position des stellv. Kreisbrandmeisters nicht mehr besetzt war und die derzeitige Planung der Kreisfeuerwehr 
auch zukünftig keine Besetzung mehr vorsieht. Zukünftig wird die Stellvertretung von den Brandabschnittslei-
tern Nord und Süd in ihren jeweiligen Brandabschnitten wahrgenommen. Die vergangenen Monate haben al-
lerdings gezeigt, dass sich durch den Wegfall der Position des stellv. Kreisbrandmeisters der Arbeitsaufwand für 
die anderen Mitglieder der Kreisfeuerwehrführung erheblich erhöht hat.   
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Keine. Die hier entstehenden Mehrkosten in Höhe von insgesamt monatlich 500 € werden dadurch eingespart, 
dass der Posten des stellv. Kreisbrandmeisters, der bisher mit monatlich 515 € vergütet wurde, nicht mehr be-
setzt ist.  
 
 
 
 
 

Matthias Groote 
Landrat 
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